
PIN: , Vertrags-Nr.:

Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, Tel.: 0 21 58 / 91 55 0, FAX: 0 21 58 / 91 55 44, 
info@gemeindewerke-grefrath.de, Geschäftsführer: Erik Ix, Aufsichtsratvorsitzende: Wilma Hübecker, HRB 9035 

niederrheinSTROMfix-Vertrag „öko“ 2024 
für Wärmepumpen 
zur Lieferung elektrischer Energie für elektrische Wärmepumpen zur Raumheizung im Haushalt. 
(Der Energieverbrauch der Wärmepumpe wird getrennt vom sonstigen Energieverbrauch über einen separaten Zähler gemes-
sen.) „Der Strombedarf wird zu 100% aus regenerativen Quellen gedeckt". Weitere Informationen unter www.umweltbundes-
amt.de. 

durch die Gemeindewerke Grefrath GmbH  

1. Kunde  Herr   Frau      Titel: _________ (jeweils freiwillige Angaben) 

_____________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname       Geburtsdatum (freiwillige Angabe)

_____________________________________________________________________________________________________
Straße / Hausnummer   PLZ / Ort  

_____________________________________________________________________________________________________
Telefon tagsüber / mobil   E-Mail 

Der Lieferant kann dem Kunden über die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchfüh-
rung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusen-
den. Für eine darüber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gilt Ziffer 9. Änderungen der vorgenannten Kontaktdaten 
des Kunden sind dem Lieferanten unverzüglich in Textform mitzuteilen.  

Entnahmestelle  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer / PLZ / Ort (Nur auszufüllen, wenn die Entnahmestelle von Ihrer Kundenanschrift abweicht.) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Identifikationsnummer der Marktlokation / Zählernummer   Anschlusswert gesamt (kW) 

2. Bisheriger Strombezug (nur auszufüllen bei Lieferantenwechsel oder Neueinzug)

Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung 
einer Kopie Ihrer letzten Energierechnung. (Achtung: Unterlagen können nicht zurückgeschickt werden.) 

 Einzug ___________________________________________________
Zählerstand am Tag der Wohnungsübernahme / Datum der Wohnungsübernahme 

 Lieferantenwechsel 

___________________________________ ____________________________ 
Name des bisherigen Lieferanten Kundennummer beim bisherigen Lieferanten 

__________________ 
Vorjahresverbrauch in kWh 

3. FIX-Preise (Stand Dezember 2023)

Die nachfolgenden FIX-Preise für Beschaffung und Vertrieb („vertrieblicher Arbeitspreis“ und „vertrieblicher Grundpreis“) sind für 
die Erstlaufzeit garantiert und erhöhen sich um sämtliche in Ziffer 7 der AGB genannten durch die Gemeindewerke Grefrath 
GmbH nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile in der jeweils geltenden Höhe.  
Vertrieblicher Arbeitspreis je kWh: 15,98 Cent je kWh netto, vertrieblicher Grundpreis im Jahr: 69,96 € netto.  

Die Höhe dieser nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile bei Vertragsschluss betragen (Stand Dezember 2023): Netzentgelte: 
(2,20 ct/kWh), Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb (10,65 €/a) oder moderne Messeinrichtung (16,81 €/a), Ta-
rifsteuerung (12,69 €/a), § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage (2024: 0,643 ct/kWh), Stromsteuer (2,05 ct/kWh), Konzessionsabgabe 
(0,11 ct/kWh), Umsatzsteuer in der gültigen Höhe (eingeschränkte Preisgarantie!). 
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PIN: , Vertrags-Nr.:

Brutto bedeutet dies zum Stand Dezember 2023 einen Arbeitspreis von 24,97 ct/kWh und einen jährlichen Grundpreis von 
118,36 € (moderne Messeinrichtung unterstellt). Sämtliche nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile können sich während der 
Vertrags-laufzeit in ihrer Höhe ändern! 

4. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf / Freigabedauer

Gewünschter Lieferbeginn: 

 Nächstmöglicher Zeitpunkt  zum ___________________(Datum) 

Für den tatsächlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB. 

Für den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen 
werden soll, erkläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 10 zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreu-
zen): 

 Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung – soweit möglich – auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf 
der Widerrufsfrist liegt. Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich dem Lieferanten für die bis zum Widerruf 
gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB (ab 28.05.2022: § 357a Abs. 2 BGB angemessenen Wertersatz). 

Der Strombezug für elektrische Wärmepumpen zur Raumheizung kann innerhalb von 24 Stunden insgesamt 6 Stunden unterbro-
chen werden. Die einzelne Unterbrechung darf nicht länger als zwei Stunden dauern. Die Betriebszeit zwischen zwei Sperrzeiten 
darf nicht kürzer sein als die jeweils vorangegangene Sperrzeit.  

5. Laufzeit / Kündigung

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12.2024. Er verlängert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte 
Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die 
Kündigung bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. 

6. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ergänzend finden die folgenden „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ der Gemeindewerke Grefrath GmbH für den Eigenver-
brauch im Haushalt“ (AGB) Anwendung.  

7. Vollmacht

Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, 
die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Lieferanten erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Lieferver-
trags. Zudem bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchfüh-
rung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahres-
verbrauchsdaten) beim jeweils zuständigen Messstellenbetreiber. 

8. SEPA-Basislastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt die Gemeindewerke Grefrath GmbH (Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE43ZZZ00000199306), Zahlungen aus diesem Vertragsverhältnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von den Gemeindewerken Grefrath auf 
das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Kontoinhabers  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer   PLZ / Ort 

____________________________________________        _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Kreditinstitut (Name)   IBAN

 ______________________________________________________________ 
 Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers (gegebenenfalls Vertretungsberechtigte/r) 

9. Werbung

Unternehmer können Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienst-
leistungen per E-Mail zusenden. Der Kunde kann der Verwendung seiner in Ziffer 1 angegebenen E-Mail-Adresse zu Werbezwe-
cken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen (reguläre Porto- 
oder Telekommunikationskosten) entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an: Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der 
Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, info@gemeindewerke-grefrath.de, Fax-Nr. 0 21 58 – 91 55 44. 
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10. Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, 
Tel. 0 21 58 – 91 55 0, info@gemeindewerke-grefrath.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben 
Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

11. Auftragserteilung

Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu 
liefern. Die Belieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Bestätigung des Lieferanten zustande, 
die spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat. 

_______________________________________ ___________________________________ 
Ort / Datum   Unterschrift Kunde

Bitte verwenden Sie folgendes Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen:  

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  

- An: Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, info@gemeindewerke-grefrath.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*): ______________________________________________________________________________

den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

____________________________________________________________________________________________________________

- Bestellt am (*)/erhalten am (*): ______________________________________________________________________________ 

- Name des/der Verbraucher(s): ______________________________________________________________________________ 

- Anschrift des/der Verbraucher(s): ______________________________________________________________________________ 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): ______________________________________________________

- Datum: ________________________________________________

(*) Unzutreffendes streichen.  

Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, Tel.: 0 21 58 / 91 55 0, FAX: 0 21 58 / 91 55 44, info@gemeindewerke-grefrath.de  
Geschäftsführer: Erik Ix, Aufsichtsratvorsitzende: Wilma Hübecker, HRB 9035 
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PIN:   , Vertrags-Nr.:
Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, Tel.: 0 21 58 / 91 55 0, FAX: 0 21 58 / 91 55 44, 
info@gemeindewerke-grefrath.de, Geschäftsführer: Erik Ix, Aufsichtsratvorsitzende: Wilma Hübecker, HRB 9035 

niederrheinSTROMfix-Vertrag „öko“ 2024 
für Wärmepumpen 
zur Lieferung elektrischer Energie für elektrische Wärmepumpen zur Raumheizung im Haushalt. 
(Der Energieverbrauch der Wärmepumpe wird getrennt vom sonstigen Energieverbrauch über einen separaten Zähler gemes-
sen.) „Der Strombedarf wird zu 100% aus regenerativen Quellen gedeckt". Weitere Informationen unter www.umweltbundes-
amt.de. 

durch die Gemeindewerke Grefrath GmbH  

1. Kunde  Herr   Frau      Titel: _________ (jeweils freiwillige Angaben) 

_____________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname       Geburtsdatum (freiwillige Angabe)

_____________________________________________________________________________________________________
Straße / Hausnummer   PLZ / Ort  

_____________________________________________________________________________________________________
Telefon tagsüber / mobil   E-Mail 

Der Lieferant kann dem Kunden über die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchfüh-
rung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhältnisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusen-
den. Für eine darüber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gilt Ziffer 9. Änderungen der vorgenannten Kontaktdaten 
des Kunden sind dem Lieferanten unverzüglich in Textform mitzuteilen.  

Entnahmestelle  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer / PLZ / Ort (Nur auszufüllen, wenn die Entnahmestelle von Ihrer Kundenanschrift abweicht.) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Identifikationsnummer der Marktlokation / Zählernummer   Anschlusswert gesamt (kW) 

2. Bisheriger Strombezug (nur auszufüllen bei Lieferantenwechsel oder Neueinzug)

Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung 
einer Kopie Ihrer letzten Energierechnung. (Achtung: Unterlagen können nicht zurückgeschickt werden.) 

 Einzug ___________________________________________________
Zählerstand am Tag der Wohnungsübernahme / Datum der Wohnungsübernahme 

 Lieferantenwechsel 

___________________________________ ____________________________ 
Name des bisherigen Lieferanten Kundennummer beim bisherigen Lieferanten 

__________________ 
Vorjahresverbrauch in kWh 

3. FIX-Preise (Stand Dezember 2023)

Die nachfolgenden FIX-Preise für Beschaffung und Vertrieb („vertrieblicher Arbeitspreis“ und „vertrieblicher Grundpreis“) sind für 
die Erstlaufzeit garantiert und erhöhen sich um sämtliche in Ziffer 7 der AGB genannten durch die Gemeindewerke Grefrath 
GmbH nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile in der jeweils geltenden Höhe.  
Vertrieblicher Arbeitspreis je kWh: 15,98 Cent je kWh netto, vertrieblicher Grundpreis im Jahr: 69,96 € netto.  

Die Höhe dieser nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile bei Vertragsschluss betragen (Stand Dezember 2023): Netzentgelte: 
(2,20 ct/kWh), Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb (10,65 €/a) oder moderne Messeinrichtung (16,81 €/a), Ta-
rifsteuerung (12,69 €/a), § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage (2024: 0,643 ct/kWh), Stromsteuer (2,05 ct/kWh), Konzessionsabgabe 
(0,11 ct/kWh), Umsatzsteuer in der gültigen Höhe (eingeschränkte Preisgarantie!). 

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t u
nd

 d
ie

 n
ac

hf
ol

ge
nd

en
 S

ei
te

n 
si

nd
 fü

r 
Ih

re
 U

nt
er

la
ge

n!
 



PIN: , Vertrags-Nr.:

Brutto bedeutet dies zum Stand Dezember 2023 einen Arbeitspreis von 24,97 ct/kWh und einen jährlichen Grundpreis von  
118,36 € (moderne Messeinrichtung unterstellt). Sämtliche nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile können sich während der 
Vertragslaufzeit in ihrer Höhe ändern! 

4. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf / Freigabedauer

Gewünschter Lieferbeginn: 

 Nächstmöglicher Zeitpunkt  zum ___________________(Datum) 

Für den tatsächlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB. 

Für den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen 
werden soll, erkläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 10 zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreu-
zen): 

 Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung – soweit möglich – auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf 
der Widerrufsfrist liegt. Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich dem Lieferanten für die bis zum Widerruf 
gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB (ab 28.05.2022: § 357a Abs. 2 BGB angemessenen Wertersatz). 

Der Strombezug für elektrische Wärmepumpen zur Raumheizung kann innerhalb von 24 Stunden insgesamt 6 Stunden unterbro-
chen werden. Die einzelne Unterbrechung darf nicht länger als zwei Stunden dauern. Die Betriebszeit zwischen zwei Sperrzeiten 
darf nicht kürzer sein als die jeweils vorangegangene Sperrzeit.  

5. Laufzeit / Kündigung

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12.2024. Er verlängert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte 
Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die 
Kündigung bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. 

6. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ergänzend finden die folgenden „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ der Gemeindewerke Grefrath GmbH für den Eigenver-
brauch im Haushalt“ (AGB) Anwendung.  

7. Vollmacht

Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, 
die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Lieferanten erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Lieferver-
trags. Zudem bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchfüh-
rung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahres-
verbrauchsdaten) beim jeweils zuständigen Messstellenbetreiber. 

8. SEPA-Basislastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt die Gemeindewerke Grefrath GmbH (Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE43ZZZ00000199306), Zahlungen aus diesem Vertragsverhältnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von den Gemeindewerken Grefrath auf 
das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Kontoinhabers  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer   PLZ / Ort 

____________________________________________        _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Kreditinstitut (Name)   IBAN

 ______________________________________________________________ 
 Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers (gegebenenfalls Vertretungsberechtigte/r) 

9. Werbung

Unternehmer können Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienst-
leistungen per E-Mail zusenden. Der Kunde kann der Verwendung seiner in Ziffer 1 angegebenen E-Mail-Adresse zu Werbezwe-
cken jederzeit widersprechen, ohne dass ihm hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen (reguläre Porto- 
oder Telekommunikationskosten) entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an: Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der 
Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, info@gemeindewerke-grefrath.de, Fax-Nr. 0 21 58 – 91 55 44. 
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PIN:   , Vertrags-Nr.:    

10. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, 
Tel. 0 21 58 – 91 55 0, info@gemeindewerke-grefrath.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben 
Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
 

11. Auftragserteilung  

Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu 
liefern. Die Belieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Bestätigung des Lieferanten zustande, 
die spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat. 
 

 

_______________________________________   ___________________________________ 
Ort / Datum             Unterschrift Kunde  
 
 

 

 

Bitte verwenden Sie folgendes Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen:  

 

Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  
 
- An: Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, info@gemeindewerke-grefrath.de 
 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*): ______________________________________________________________________________ 
 
 den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*): ______________________________________________________________________________ 
 
 
- Name des/der Verbraucher(s): ______________________________________________________________________________ 
 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s): ______________________________________________________________________________ 
 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): ______________________________________________________ 
 
 
- Datum: ________________________________________________ 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen.  

 
 
 
Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, Tel.: 0 21 58 / 91 55 0, FAX: 0 21 58 / 91 55 44, info@gemeindewerke-grefrath.de  
Geschäftsführer: Erik Ix, Aufsichtsratvorsitzende: Wilma Hübecker, HRB 9035 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Gemeindewerke Grefrath GmbH für  

Wärmepumpenstromverträge 
 

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 

Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tat-
sächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung 
notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrags 
etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Wider-
rufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es 
sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf.  

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang / 
Befreiung von der Leistungspflicht  

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Ener-
gie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle 
ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde 
beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer energie-
wirtschaftlich identifiziert wird.  

2.2. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber der Ge-
meindewerke Grefrath erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Be-
standteil dieses Vertrages. Die Kosten ergeben sich aus dem veröf-
fentlichten Preisblatt.  

2.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Ener-
gieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stö-
rung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, 
von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen 
des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 11 verwiesen.  

2.4. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvor-
hersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren 
Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftli-
chen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Ge-
walt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampf-
maßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder 
unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen 
Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und deren Fol-
gen nicht endgültig beseitigt sind.  

2.5. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und 
solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbe-
trieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprü-
che des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unbe-
rührt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden 
trifft. 

3. Messung / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preis-
berechnung / Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie 

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen 
bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zu-
ständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Mess-
einrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, 
sofern keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein 
intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten 
oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. 
Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der 
Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Mess-
einrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlässlich 
eines Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten In-
teresses des Lieferanten an einer Überprüfung der Ablesung, und 
zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der 
Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese 
nicht zumutbar ist. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrech-
nungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ableseda-
ten übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln 
kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber 
rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar sind), kann der Liefe-
rant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden je-
weils unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Ver-
hältnisse schätzen. 

3.2. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen 
verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem ak-
tuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies an-
gemessen zu berücksichtigen. 

Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeit-
raums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferver-
hältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl 
in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Abweichend von 
Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, 
vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten er-
folgt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgen Ab-
rechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhält der 
Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Abrechnung auf 
Wunsch auch einmal jährlich in Papierform. In jeder Abrechnung wird 
der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Ab-
schlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Ab-
schlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Beliefe-
rung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüg-
lich erstattet bzw. nachentrichtet, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagszahlung verrechnet. Bei einer monatlichen Abrechnung 
entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.2 Satz 1.  

3.3. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine 
Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes 
Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits 
enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automa-
tisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate. 

3.4. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder 
einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende 
Informationen zu dessen Verbrauchshistorie zur Verfügung. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 
Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen 
dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrs-
fehlergrenzen nicht überschritten werden. 

3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung 
der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei ei-
ner Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der 
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 
Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmäßig er-
mittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch 
für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schätzung 
entsprechend Ziffer 3.1 Satz 6. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf 
den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über ei-
nen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der An-
spruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

3.7. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeit-
raums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige 
Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter 
verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 er-
mittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf 
Grundlage einer Schätzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf 
den Zeitraum vor und nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei jah-
reszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleich-
barer Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen sind. Die 
nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können 
entsprechend angepasst werden.  

4. Schaltgerät: Installation, Beschädigung, Störung 

4.1. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort des Schaltgeräts. 
Bei der Wahl des Anbringungsortes ist die Möglichkeit der Fernbe-
dienung zu berücksichtigen. Der Netzbetreiber hat den Kunden zu 
beteiligen und dessen berechtigte Interessen angemessen zu be-
rücksichtigen. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden einer 
Verlegung des Schaltgeräts zuzustimmen, wenn dies ohne Beein-
trächtigung einer einwandfreien Fernbedienung möglich ist. Der 
Kunde hat die Kosten einer Verlegung des Schaltgeräts nach 
Satz 4 zu tragen. 

4.2. Der Kunde hat dem Netzbetreiber den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen des Schaltgeräts unverzüglich mitzuteilen. 

 



 

2 

5. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Auf-
rechnung 

5.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der 
Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferan-
ten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit 
Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und im 
Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Überwei-
sung (auch durch Barüberweisung) zu zahlen. 

5.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant an-
gemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergrei-
fen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt der Lie-
ferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters 
(auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt er dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage der 
Pauschale nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zu-
dem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden 
oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

5.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

5.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtli-
chen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Ver-
brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine 
Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrich-
tung festgestellt ist  

oder  

5.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kun-
dennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkenn-
baren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Plausibilität liegen-
den Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprüfung der Messein-
richtung deren ordnungsgemäße Funktion bestätigt hat. 

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 5.3 unberührt. 

5.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder 
teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleis-
tungspflichten. Es gilt weiterhin nicht für Forderungen des Kunden, 
die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf 
des Vertrags entstehen. 

6. Vorauszahlung 

6.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in 
angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung 
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn 
der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt 
in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen. 

6.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe 
und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen 
für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen 
legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vo-
rauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vo-
rauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktu-
ellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

6.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach 
dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 5.1 oder 
Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung 
der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel 
oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nach-
entrichtet. 

6.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kun-
den ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzäh-
ler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit 
beauftragen. 

7. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich 
auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermes-
sen  

7.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbe-
standteilen nach den Ziffern 7.2 bis 7.6 zusammen. 

7.2. Der Kunde zahlt einen für die Erstlaufzeit garantierten vertrieblichen 
Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen vertrieblichen Arbeits-

preis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergeben-
den Höhe, diese decken die Kosten für Beschaffung und Vertrieb und 
werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung 
aller Kunden in diesem Tarif anfallen.  

7.3. Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende Preis-
bestandteile nach den Ziffern 7.3.1 bis 7.3.10 in der jeweils gelten-
den Höhe.  

Die bei Vertragsschluss geltenden Höhen sind im Auftragsformular 
angegeben und werden in der zum Leistungszeitpunkt relevanten 
Höhen abgerechnet.  Die für das jeweils folgende Kalenderjahr gel-
tende Höhe der Preisbestandteile nach Ziffer  7.3.5 wird bis zum 
15.10. eines Kalenderjahres, diejenige der Preisbestandteile nach 
den Ziffern 7.3.3, 7.3.47.3.3, und  7.3.6 bis zum 25.10. eines Kalen-
derjahres von den Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröffent-
licht (derzeit: www.netztransparenz.de).  

Im Einzelnen: 

7.3.1. Das vom Lieferanten an den Netzbetreiber abzuführende Entgelt für 
den konventionellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und 
Messsystemen . 

Der Netzbetreiber ermittelt dieses Entgelt zum 01.01. eines Kalen-
derjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbe-
hörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der 
StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten 
und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV an-
gepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die je-
weils geltende Höhe des Entgelts für den Messstellenbetrieb auf sei-
ner Internetseite.  

7.3.1.1. Der Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt 
im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 
1/12 des Jahresentgelts. 

7.3.1.2. Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten belie-
ferte Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten Messsystem 
oder einer modernen Messeinrichtung i. S. d. MsbG ausgestattet, 
entfällt der Preisbestandteil nach Ziffer 7.3.1 für diese Marktlokation. 
In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich 
der Kunde dem Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsent-
gelt, es sei denn, der Lieferant ist nach Ziffer 7.3.2 zur Zahlung des 
Messstellenbetriebsentgelts gegenüber dem Messstellenbetreiber 
verpflichtet. 

7.3.2. Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder re-
gulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kunden verpflichtet, 
das Entgelt für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsyste-
men oder modernen Messeinrichtungen für belieferte Marktlokatio-
nen des Kunden an den Messstellenbetreiber abzuführen, zahlt der 
Kunde dieses Entgelt in der jeweils vom grundzuständigen Messstel-
lenbetreiber auf seiner Internetseite veröffentlichten Höhe. Der Lie-
ferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, 
dass dieses im Rahmen dieses Vertrags vom Lieferanten an den 
Kunden weiterberechnet wird, informatorisch mitteilen, soweit und 
sobald ihm diese Umstände bekannt sind. Der Lieferant ist berech-
tigt, mit grundzuständigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen 
zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelli-
genten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, 
wonach der grundzuständige Messstellenbetreiber gegenüber dem 
Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zu-
sätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. Zif-
fer 7.3.1.1 gilt entsprechend. 

7.3.3. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWK-Umlage 
nach § 26 KWKG.  

Mit der KWK-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertra-
gungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorga-
ben zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von 
Wärme- und Kältenetzen entstehen.  

7.3.4. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-Strom-
NEV-Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV.  

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die 
den Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, 
nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die diesen ent-
gehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem Ver-
brauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch nach § 19 
Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten müssen. 

7.3.5. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-
Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG.  
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Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Über-
tragungsnetzbetreibern durch Entschädigungszahlungen nach Maß-
gabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-
Windenergieanlagen in Folge von Störungen oder Verzögerungen 
der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen sowie u. a. Offshore-
Anbindungskosten nach § 17d Abs. 1 EnWG, den §§ 17a und 17b 
EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EnWG und 
des Flächenentwicklungsplans nach § 5 WindSeeG. 

7.3.6. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende abLa-Umlage 
nach § 18 Abs. 1 AbLaV.  

Die abLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Übertragungsnetzbe-
treibern durch Zahlungen an Betreiber bestimmter Anlagen zum Ver-
brauch elektrischer Energie entstehen, deren Leistung auf Anforde-
rung der Übertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Netz- 
und Systemstabilität reduziert werden kann. 

7.3.7. Die Stromsteuer. Der Kunde versichert dem Lieferanten, Letztver-
braucher i. S. d. StromStG zu sein. 

7.3.8. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher 
Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netz-
betreiber abzuführenden Konzessionsabgabe. 

Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem 
jeweiligen Landkreis gegenüber dem Netzbetreiber für die Einräu-
mung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die 
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Ver-
sorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie die-
nen, erhoben. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach 
dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Ge-
meinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe von § 2 
KAV vereinbarten Konzessionsabgabensatz.  

7.3.9. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber für die Netznutzung zur 
Belieferung des Kunden abzuführenden Netzentgelte.  

Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalen-
derjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbe-
hörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der 
StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten 
und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV an-
gepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die je-
weils geltende Höhe der Netzentgelte auf seiner Internetseite. 

7.4. Ist eine Umlage nach Ziffern 1.1.1 bis 1.1.16 negativ, reduziert sich 
das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender 
Höhe. 

7.5. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertrags-
schluss mit zusätzlichen, in Ziffern 7.2, 7.3 und 7.6 nicht genannten 
Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zah-
lende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils 
geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder 
die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich 
auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgel-
der oder Ähnliches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss 
auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 
hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 
führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer ent-
sprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt 
nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entste-
hens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder 
die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegen-
steht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die 
nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen 
Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeord-
net werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche 
Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.  

7.6. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 7.2 und 7.3 so-
wie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich 
auferlegte Belastungen nach Ziffer 7.5 die Umsatzsteuer in der je-
weils geltenden Höhe an.  

Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende 
Höhe eines nach Ziffern 7.3, 7.5 und 7.6 zu zahlenden Preisbestand-
teils auf Anfrage mit. 

7.7. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis 
nach Ziffer 7.2 – nicht hingegen die gesondert in der jeweils gelten-
den Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach 
Ziffern 7.3 und 7.6 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 7.5 – durch 
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß 
§ 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass für 
eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in 
Ziffer 7.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend die 

Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist auf 
die Veränderung der Kosten nach Ziffer 7.2 seit der jeweils vorher-
gehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 7.7 bzw. – sofern noch 
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 7.7 erfolgt ist – seit Ver-
tragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der 
aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kos-
tensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldie-
ren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billi-
gem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer 
Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen 
nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung ge-
tragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen min-
destens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhö-
hungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die 
Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich über-
prüfen zu lassen. Änderungen des Grundpreises und des Arbeits-
preises nach dieser Ziffer 7.2 sind nur zum Monatsersten, erstmals 
zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit, möglich. Preisanpassun-
gen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Ände-
rungen spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden 
in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

7.8. Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Pro-
dukte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 0 
21 58 – 91 55 55 oder im Internet unter www.gemeindewerke-
grefrath.de. 

8. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG 

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer ver-
traglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung von 
Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie 
von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und über einen 
anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzuteilen. Der Lieferant wird die 
Erbringung der Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten Ver-
einbarung – soweit und solange diese nicht durch eine Festlegung 
der BNetzA entbehrlich wird – gegen angemessenes Entgelt ermög-
lichen. 

9. Änderungen des Vertrags und der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen 

Die Regelungen des Vertrags und der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grund-
versorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG 
und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und 
Beschlüsse der BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann 
nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der ge-
setzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Geset-
zesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in 
der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungs-
verfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant 
nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht un-
bedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertrags-
schluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene 
Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des 
Vertrags entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine 
Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder 
Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant ver-
pflichtet, den Vertrag und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – 
mit Ausnahme des Entgelts – unverzüglich insoweit anzupassen 
und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenz-
verhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Aus-
gleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durch-
führung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels 
gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Ver-
trags und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach dieser Ziffer 
sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirk-
sam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens ei-
nen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. 
In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ver-
tragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferan-
ten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

10. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 

10.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die 
Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen verwendet („Energiediebstahl“) und die 
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Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten 
Energieentnahme erforderlich ist. 

10.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechne-
risch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- 
oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- 
und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Liefe-
rung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen 
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Min-
destbetrags bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die 
der Kunde schlüssig beanstandet hat oder die wegen einer Verein-
barung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind oder 
die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unter-
bleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen voll-
umfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spä-
testens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des 
Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht 
Werktage vorherdurch briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeit-
punkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den 
Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt be-
auftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netz-
betreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsver-
trags Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den 
Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung 
zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

10.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Be-
lieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 18 in 
Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten einer sol-
chen Sperrung werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung 
gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der 
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder we-
sentlich geringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird 
unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die Unterbre-
chung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 
Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteil-
ten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu 
zahlen. 

10.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss 
den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber ab-
melden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer außeror-
dentlichen Kündigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa 
wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus 
den Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) 
über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten 
bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafür einen 
Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenab-
rechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese fortwäh-
rende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach 
Ziffer 10.1 oder im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Vorausset-
zungen von Ziffer 10.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem 
Kunden die Kündigung mind. zwei Wochen vorher anzudrohen; die 
Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündi-
gung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen 
oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. 

10.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 5 des 
Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intel-
ligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den an-
gekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu kündigen. Der Lieferant wird 
dem Kunden in diesem Fall mit der Kündigung ein Angebot für den 
Abschluss eines neuen Energieliefervertrags unterbreiten. 

11. Haftung 

11.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung 
(z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder ver-
späteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maß-
gabe von Ziffern 11.2 bis 11.6. 

11.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Fol-
gen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlus-
ses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.  

11.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit 
der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Aus-
kunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können. 

11.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ih-
rer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte 
Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten). 

11.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich 
die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss 
des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgese-
hen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.  

11.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

12. Umzug / Übertragung des Vertrags 

12.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüg-
lich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift 
und der neuen Zählernummer oder Marktlokations-Identifikations-
nummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung 
bis spätestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um 
dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netz-
betreiber zu ermöglichen.  

12.2. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des 
vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem 
Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen 
Netzbetreibers zieht. 

12.3. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers 
kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in 
Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der 
zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendeten 
Marktlokations-Identifikationsnummer kündigen. Die Kündigung 
kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu 
einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. Die Kündigung beendet 
diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den bis-
herigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbe-
liefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen 
nach Erhalt der Kündigung anbietet und die Belieferung an dessen 
neuem Wohnsitz möglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Ein-
zugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsda-
tum rechtzeitig mitgeteilt hat. 

12.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 12.1 aus Gründen, 
die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache 
des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, 
weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der 
Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss 
und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern 
berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu vergüten. Die Pflicht 
des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Ent-
nahmestelle und Ansprüche des Lieferanten auf entgangenen Ge-
winn wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der 
neuen Entnahmestelle bleiben unberührt. 

12.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leis-
tungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 
ist dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der 
Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle ei-
ner Übertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung 
von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechts-
nachfolge, insbesondere bei Übertragungen i. S. d. Umwandlungs-
gesetzes, bleiben von dieser Ziffer 12.5 unberührt. 

13. Vertragsstrafe 

13.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der 
Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu 
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verlangen. Diese ist für die tatsächliche, sofern nicht feststellbar, für 
die geschätzte Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für 
sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbe-
fugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach 
dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen.  

13.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vor-
sätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preis-
bildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe be-
trägt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf für den tatsächlichen, sofern der Beginn 
der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, für einen geschätzten Zeit-
raum, längstens aber für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt 
werden. 

14. Datenschutz 

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wider-
spruchsrecht erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten“ des Lieferanten.  

15. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferan-
tenwechsel 

15.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind 
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

15.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem 
Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für 
ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums 
mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertre-
ten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Ver-
brauch anzugeben. 

16. Streitbeilegungsverfahren 

16.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unter-
nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern 
i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss 
oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucher-
beschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Be-
lieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im 
Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen 
ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbe-
schwerden sind zu richten an: Gemeindewerke Grefrath GmbH, An 
der Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, Tel. 0 21 58 / 91 55 0, Fax 0 
21 58 / 91 55 44, info@gemeindewerke-grefrath.de. 

16.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b 
EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung 
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen 
der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der 
Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unbe-
rührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde 
bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß 
§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte an-
zurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu be-
antragen, bleibt unberührt.  

16.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:  
Schlichtungsstelle Energie e. V.,  
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  
Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 

Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für 
den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den  
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur,  
Postfach 8001, 53105 Bonn,  
Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

16.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeile-
gungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für 
die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-
Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen 
über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Eu-
ropäischen Union zu erhalten. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform 
kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/. 

17. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsge-
setz 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 
Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste 
geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und 

Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiter-
führende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern 
selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem 
bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz 
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienz-online.info. 

18. Pauschalen / Preise für weitere Dienstleistungen 

Zahlungserinnerung   (kostenlos) 

Mahnung je Anschreiben:  2,50 €* 

Nachinkassogang:  28,50 €* 

Unterbrechung der Versorgung: 40,00 €* 

Wiederherstellung der Versorgung: 45,00 €** 

Abschluss Ratenvertrag:  10,00 €* pro lfd. Kalenderjahr 

Rechnungskopie 

Online-Kundencenter   (kostenlos) 

Rechnungskopie per E-Mail: 1,00 €* 

Rechnungskopie per Post: 2,00 €* 

Die mit * gekennzeichneten Pauschalen sind nicht umsatzsteuer-
pflichtig. Zu den mit ** gekennzeichneten Pauschalen ist die Umsatz-
steuer in der im Liefer-/Leistungszeitpunkt jeweils geltenden gesetz-
lichen Höhe (z.Zt. 19 %) hinzuzurechnen. 

19. Schlussbestimmungen 

19.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 

19.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen da-
von unberührt.  

Die Stromkennzeichnung der Gemeindewerke Grefrath GmbH finden 
Sie unter www.gemeindewerke-grefrath.de/stromkennzeichnung/. 
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 1. Allgemeines  
Wir von der Gemeindewerke Grefrath GmbH (GWG GmbH) 
nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre 
Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten 
Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils an-
wendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu den 
nachfolgend aufgeführten Zwecken. Relevante personenbezo-
gene Daten sind insbesondere Ihre persönlichen Daten (z. B. 
Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum), Ihre Abrech-
nungsdaten (z. B. Verbräuche an Ihrer Lieferstelle, Abschlags-
höhen; Bankdaten), Informationen über Ihre finanzielle Situation 
(z. B. Bonitätsdaten), Daten aus Smart-Home-Geräten (z. B. 
Heizungs-/Lichtsteuerungsdaten, Informationen über genutzte 
Sicherheitseinrichtungen), Werbe- und Vertriebsdaten (d. h. Er-
kenntnisse aus Kundendatenanalysen). Im Folgenden erfahren 
Sie, wie wir mit diesen Daten umgehen. Zur besseren Übersicht 
haben wir unsere Datenschutz-Information in Kapitel aufgeteilt.  
 
2. Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist die Gemeindewerke Grefrath GmbH, An der 
Plüschweberei 15, 47929 Grefrath, Telefon 02158-91550, E-
Mail: kundenzentrum@gemeindewerke-grefrath.de. Der Daten-
schutzbeauftragte der GWG GmbH ist Herr Sascha Pieper, 
DPN Datenschutz GmbH & Co. KG, Helmholtzstraße 26, 41747 
Viersen, E-Mail: datenschutz@gemeindewerke-grefrath.de 
 
3. Zwecke zu denen Ihre Daten erhoben und verarbeitet 
werden, und ihre Rechtsgrundlagen  
 
3.1. Vertragsabwicklung  
Die GWG GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, d. 
h. Ihre persönlichen Daten und Ihre Abrechnungsdaten zur Er-
füllung des Vertrags mit Ihnen. Die konkrete Verarbeitung rich-
tet sich nach den jeweiligen Produkten und der jeweiligen 
Dienstleistung, die Sie bei der GWG GmbH beziehen (z. B. 
Energielieferungen, Kauf einer PV-Anlage oder sonstige Ener-
gieleistungen). Insbesondere erfasst sind die Abrechnung der 
vertraglichen Leistungen, der Versand von Rechnungen und 
ggf. Mahnungen sowie die Kommunikation mit Ihnen. Rechts-
grundlage für die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung 
ist die Verarbeitung zur Vertragserfüllung und Vertragsdurch-
führung. Ohne diese Datenverarbeitung können wir den Vertrag 
nicht abschließen und erfüllen. Zum Zwecke der Vertragserfül-
lung, z. B. zur Abrechnungserstellung, Abwicklung der Zahlung, 
zum Zwecke der Ermittlung Ihres Verbrauchs sowie der Versen-
dung von Schreiben, übermitteln wir Ihre persönlichen Daten 
und Ihre Abrechnungsdaten auch an Dritte und Auftragsverar-
beiter (z. B. Messstellen- und Netzbetreiber, Versanddienstleis-
ter, Inkassodienstleister).  
Sofern Sie uns lediglich als abweichender Rechnungsemp-
fänger mitgeteilt wurden, werden wir Ihre Daten ausschließ-
lich zu Abrechnungszwecken von erbrachten Leistungen 
verarbeiten.  
 
3.2. Werbung  
Die GWG GmbH nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift, um 
Ihnen Produktinformationen über Energieprodukte von der 
GWG GmbH (z. B. Energieerzeugung, -belieferung, Energieef-
fizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe Leistungen 
und Dienstleistungen) zukommen zu lassen. Um Ihnen Produk-
tinformationen zu Waren oder Dienstleistungen von der GWG 
GmbH zukommen zu lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie 
als Bestandskunde bereits bei der GWG GmbH erworben oder 
in Anspruch genommen haben, nutzt die GWG GmbH auch die 
von Ihnen hierbei angegebene E-Mail-Adresse, wenn Sie dem 
nicht widersprochen haben.  
Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur 
Wahrung der berechtigten Interessen von der GWG GmbH er-
forderlich und ist durch eine Interessenabwägung zugunsten 
von der GWG GmbH gerechtfertigt. Ohne die Verwendung die-
ser Daten kann die GWG GmbH Ihnen keine Direktwerbung un-
terbreiten. Die GWG GmbH hat auch ein berechtigtes Interesse 
daran, Ihre vorstehend genannten Daten zum Zwecke der Di-
rektwerbung für auf Sie maßgeschneiderte Produkte von der 
GWG GmbH zu verarbeiten, nämlich die Förderung des Absat-
zes von eigenen Produkten. Ihr schutzwürdiges Interesse, dass 
Ihre vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck ver-
wendet werden, überwiegt dieses berechtigte Interesse von der 
GWG GmbH nicht, da die GWG GmbH diese Daten dem be-
schriebenen Verarbeitungszweck entsprechend angemessen 

verwendet und hierfür auch keine sensiblen Daten aus Ihrem 
Kundenverhältnis zu der GWG GmbH nutzt. Die Nutzung Ihrer 
Daten zu Werbezwecken stellt zudem eine Verarbeitung dar, 
mit welcher Sie in bestehenden vertraglichen Beziehungen oder 
nach der Äußerung von Interesse an Produkten oder Dienstleis-
tungen von der GWG GmbH rechnen können, sodass nicht von 
einer Belästigung durch die Direktwerbung auszugehen ist. Zu-
dem nutzt die GWG GmbH Ihre vorstehend genannten Daten 
zur Direktwerbung für Produkte von der GWG GmbH nur dann, 
wenn Sie dem nicht widersprochen haben. Die GWG GmbH 
achtet zudem durch die gewählten Kommunikationskanäle für 
die Werbung (Post und bei Eigenwerbung für Bestandskunden 
auch per E-Mail) darauf, dass diese die möglichst geringste 
Störintensität für Sie aufweisen. Diese Verarbeitung Ihrer vor-
stehend genannten Daten ist zur Wahrung der berechtigten In-
teressen von der GWG GmbH erforderlich und ist durch eine 
Interessenabwägung zugunsten von der GWG GmbH gerecht-
fertigt. Ohne die Verwendung dieser Daten kann die GWG 
GmbH Ihnen keine Direktwerbung unterbreiten. Wie bereits dar-
gestellt, hat die GWG GmbH auch ein berechtigtes Interesse 
daran, Ihre vorstehend genannten Daten zum Zwecke der Di-
rektwerbung für auf Sie maßgeschneiderte Produkte von der 
GWG GmbH zu verarbeiten. Auf einem anderen als dem Post-
wege wird die GWG GmbH Sie werblich nur ansprechen, wenn 
Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben oder wir 
uns auf eine gesetzliche Rechtfertigungsgrundlage berufen 
können.  
 
3.3. Datenanalyse (Profiling)  
Um Sie zielgerichtet über Produkte und Dienstleistungen infor-
mieren zu können, d. h. auch im Rahmen der Direktwerbung, 
setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Die GWG GmbH wird 
Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Abrechnungsdaten, Ver-
brauchsdaten) analysieren und mit öffentlich zugänglichen so-
wie erworbenen soziodemografischen Daten anreichern.  
Zur Auswertung und Analyse von Kundeninteressen werden 
Ihre Daten (bspw. Verbrauchsdaten, Produktlinie [Produkte der 
gleichen Art]) auch innerhalb der GWG GmbH in anonymisierter 
und pseudonymisierter Form geteilt sowie anonymisiert oder, 
soweit technisch nicht anders machbar, in pseudonymisierter 
Form weitergegeben. Anonymisiert bedeutet, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten nachträglich so verarbeitet werden, dass 
sie nicht oder nicht mehr identifiziert werden können. Pseudony-
misiert bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten Ihnen 
als betroffener Person nicht ohne Hinzuziehung zusätzlicher In-
formationen zugeordnet werden können. Diese zusätzlichen In-
formationen werden gesondert bei der GWG GmbH aufbewahrt 
und unterliegen technischen und organisatorischen Maßnah-
men, die gewährleisten, dass Ihnen die Daten durch Dritte nicht 
zugeordnet werden können.  
Die GWG GmbH möchte Ihnen hierdurch eine für Sie individu-
elle Ansprache mit maßgeschneiderten Angeboten der GWG 
GmbH anbieten und die Datenanalyse zum Zweck der Verbes-
serung und Entwicklung intelligenter und innovativer Dienstleis-
tungen und Produkte durch die GWG GmbH nutzen. Rechts-
grundlage hierfür ist eine Interessenabwägung zugunsten von 
der GWG GmbH. Die GWG GmbH hat ein berechtigtes Inte-
resse an der möglichst interessengerechten Adressierung von 
Werbung und an der Verbesserung von Produkten und Dienst-
leistungen der GWG. Zudem hat die GWG GmbH ein berech-
tigtes Interesse an der Vermeidung des Einsatzes fehlgeleiteter 
Werbemittel. Dies überwiegt Ihre schutzwürdigen Interessen, 
da Ihnen derart nur interessengerechte Werbung zugeleitet wird 
und Sie vor willkürlicher Werbung geschützt und mithin ge-
ringstmöglich durch die werbliche Ansprache beeinträchtigt 
werden. Das berechtigte Interesse von der GWG GmbH liegt 
darin, mit anderen Unternehmen allgemeine Informationen zu 
bestimmten Kundengruppen auszutauschen, um hierdurch eine 
Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen erreichen 
zu können. Ihre Daten werden ausschließlich in anonymisierter 
und pseudonymisierter Form übertragen, um Ihre Interessen 
bestmöglich zu berücksichtigen und zu schützen. Die aus der 
Datenanalyse gewonnenen Daten werden lediglich zu den oben 
genannten Zwecken verwendet, die – soweit Sie nicht wider-
sprochen haben – auch in Ihrem Interesse liegen. Eine ander-
weitige Verarbeitung oder Weitergabe dieser Daten erfolgt 
nicht.  
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3.4. Bonitätsprüfung  
Die GWG GmbH führt vor dem Vertragsschluss mit Ihnen eine 
Bonitätsprüfung durch und bezieht die Ergebnisse aus dieser 
Bonitätsprüfung entsprechend der rechtlichen Vorgaben in die 
Entscheidung über einen Vertragsschluss mit Ihnen ein. Bei 
Vorliegen einer negativen Auskunft zu Merkmalen Ihrer Bonität 
dürfen wir ein Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Zur Ein-
holung einer Bonitätsauskunft über Sie übermittelt die GWG 
GmbH Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an 
Creditreform Mönchengladbach Dorenbeck KG, Krefelder 
Straße 691, 41066 Mönchengladbach. Diese Verarbeitung Ihrer 
vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung der berechtigten 
Interessen von der GWG GmbH erforderlich und ist durch eine 
Interessenabwägung zugunsten von der GWG GmbH gerecht-
fertigt. Ohne eine Weitergabe an die Creditreform kann die 
GWG GmbH Ihre Bonität nicht überprüfen. Die GWG GmbH hat 
auch ein berechtigtes Interesse daran, Ihre vorstehend genann-
ten Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung zu verarbeiten, 
nämlich die damit verbundene Bewertung Ihrer Bonität vor Ver-
tragsschluss und die Reduzierung des Risikos von Zahlungs-
ausfällen für die GWG GmbH. Ihr schutzwürdiges Interesse, 
dass Ihre vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck 
verwendet werden, überwiegt dieses berechtigte Interesse von 
der GWG GmbH nicht, da diese die Daten dem beschriebenen 
Verarbeitungszweck entsprechend angemessen verwendet 
und Sie mit einer solchen Nutzung Ihrer Daten zur Bonitätsprü-
fung bei der Anbahnung vertraglicher Beziehungen rechnen 
können. Zudem werden Sie durch diese Verarbeitung gleicher-
maßen geschützt, da Sie derart vor dem Eingehen von Verträ-
gen geschützt werden können, die Ihre Leistungsfähigkeit über-
steigen.  
 
3.5. Weitere Zwecke  
Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken andere Zwe-
cke zur Datenverwendung entstehen, prüfen wir, ob diese wei-
teren Zwecke mit den ursprünglichen Erhebungszwecken kom-
patibel und damit vereinbar sind. Ist dies nicht der Fall, wird die 
GWG GmbH Sie über eine solche Zweckänderung informieren. 
Liegt keine anderweitige Rechtsgrundlage für die weitere Da-
tenverwendung vor, wird die GWG GmbH Ihre personenbezo-
genen Daten nicht ohne Ihre Einwilligung verwenden.  
 
4. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten  
 
4.1. Dritte und Auftragsverarbeiter  
Ihre personenbezogenen Daten werden auch von anderen Un-
ternehmen, die im Auftrag von der GWG GmbH tätig sind („Auf-
tragsverarbeiter“) oder im Rahmen von Geschäftspartnerschaf-
ten von der GWG GmbH tätig sind („Dritte“), genutzt. Hierbei 
kann es sich auch um externe Unternehmen und Partner (z. B. 
Gemeinde Grefrath) handeln.  
Mögliche Empfänger Ihrer Daten sind Abrechnungsdienstleis-
ter, Adressdienstleister, Inkassounternehmen, Netzbetreiber, 
Messstellenbetreiber, Versanddienstleister, IT-Dienstleister, 
Berater oder Beratungsgesellschaften, sonstige Service- und 
Kooperationspartner. Für die Details verweisen wir auf die Be-
schreibungen der Datenverarbeitungen in Ziffer 3.1. bis 3.4. 
 
4.2. Empfänger außerhalb der Europäischen Union (EU)  
Die GWG GmbH lässt einzelne Dienstleistungen und Leistun-
gen durch sorgfältig ausgewählte und beauftragte Dienstleister 
ausführen, die ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes („Drittland“) haben, z. B. IT-Dienstleister. In die-
sen Fällen findet eine Drittland-Übermittlung statt. Soweit recht-
lich erforderlich, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre 
Daten herzustellen, setzt die GWG GmbH den gesetzlichen An-
forderungen entsprechende Garantien zur Herstellung eines 
angemessenen Datenschutzniveaus ein, dazu zählen u. a. EU-
Standardverträge. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit weitere 
Informationen anzufordern sowie Kopien entsprechender Ver-
einbarungen zur Verfügung gestellt zu bekommen.  
 
5. Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten  
Abgesehen von den im Folgenden ausgeführten Ausnahmen, 
löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Ver-
tragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen 
Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungs-
grundlagen für die Speicherung bestehen. Ihren Namen und 
Ihre Postanschrift nutzen wir für einen Zeitraum von maximal 24 

Monaten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung ist eine Interessenabwägung zu 
unseren Gunsten. Unser berechtigtes Interesse liegt darin, Sie 
im Rahmen von werblichen Reakquisebemühungen erneut von 
unseren Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Ent-
sprechend der Interessenabwägung, Ihnen Direktwerbung wäh-
rend unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen zukommen zu las-
sen, überwiegen auch bei der Nutzung Ihrer Daten zu diesem 
nachvertraglichen Werbezweck unsere Interessen. Durch einen 
Widerspruch haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese Verar-
beitung zu unterbinden. Die GWG GmbH verwendet diese Da-
ten dem beschriebenen Verarbeitungszweck entsprechend an-
gemessen und nutzt hierfür auch keine sensiblen Daten aus Ih-
rem Kundenverhältnis zu der GWG GmbH.  
 
6. Ihre Rechte  
 
6.1. Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.  
Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und welche perso-
nenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und 
an wen wir diese ggf. weitergegeben haben. Nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende weitere 
Rechte geltend machen: Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte Zwecke) sowie 
Datenübertragung.  
 
6.2. Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verar-
beitung Ihrer Daten zu Werbezwecken (durch die GWG 
GmbH) einzulegen.  
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten auf Grundlage einer In-
teressenabwägung, wie in dieser Datenschutz-Information ein-
zeln dargelegt, vornehmen (siehe hierzu Ziffern 3.2 bis 3.4 so-
wie Ziffer 5), haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Ver-
arbeitung Widerspruch einzulegen. Solche Gründe liegen ins-
besondere dann vor, wenn diese Ihren Interessen ein besonde-
res Gewicht verleihen und hierdurch die Interessen von der 
GWG GmbH überwiegen; dies gilt vor allem dann, wenn diese 
Gründe der GWG GmbH nicht bekannt sind und daher nicht bei 
der Interessenausübung berücksichtigt werden konnten.  
 
6.3. Widerrufsrecht  
Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie 
diese jederzeit uns gegenüber widerrufen. Die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt von einem 
Widerruf unberührt.  
 
6.4. Fragen oder Beschwerden  
Sie haben das Recht sich bei Fragen oder Beschwerden an die 
zuständige Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Informations-
sicherheit und Datenschutz Nordrhein-Westfalen zu wenden 
(www.ldi.nrw.de).  
 
6.5. Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-
ren Format zu erhalten. Sie sind berechtigt, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Sofern technisch 
machbar, haben Sie das Recht, eine Übermittlung von uns di-
rekt an einen anderen Verantwortlichen zu erwirken.  
Zur Ausübung der unter Ziffer 6.1 bis 6.5 genannten Rechte 
können Sie sich unter Nutzung einer der unter Ziffer 2 genann-
ten Kontaktdaten an die GWG GmbH wenden. 
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